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bis 3 reduziert sich der nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des 
Abwasserabgabengesetzes festzusetzende Betrag um 
75 Prozent. Für die Einleitung von Niederschlagswas
ser von befestigten gewerblichen Flächen über eine 
nichtöffentliche Kanalisation (§ 7 Absatz 1 Satz 2 des 
Abwasserabgabengesetzes) gelten die Sätze 3 und 4 
entsprechend. 

(4) Enthält bei Absatz 2 Nummer 2 die Erlaubnis 
oder die Erklärung nach § 6 Absatz 1 des Abwasser
abgabengesetzes für die Einleitung schärfere Anfor
derungen, müssen auch diese eingehalten sein. Im 
Einzugsgebiet einer Flusskläranlage sind bei gewerb
lichen Einleitungen von Niederschlagswasser die 
Mindestanforderungen für die Stoffe, die nicht in der 
Flusskläranlage nach dem Stand der Technik gemäß 
§ 57 Absatz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
behandelt werden, an der Einleitung in das Gewässer 
einzuhalten. 

(5) Der Antrag nach Absatz 2 ist spätestens sechs Mo
nate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums (Aus
schlussfrist) zu stellen. Auf Antrag kann die zustän
dige Behörde eine abweichende Frist für die Beibrin
gung der antragsbegründenden Nachweisunterlagen 
zulassen." 

3. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 6 und wie folgt 
geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Behandlung" die 
Wörter "oder Rückhaltung" eingefügt. 

b) Nach Satz 1 wird der folgende Satz 2 eingefügt: 

"Aufwendungen für Maßnahmen im Gewässer 
gemäß § 54 Satz 2 Nummer 5 des Landeswasserge
setzes, die der Erfüllung der Voraussetzungen nach 
§ 57 Absatz 1 Nummer 2 des Wasserhaushaltsge
setzes dienen und in einem insoweit unbeanstan
deten Abwasserbeseitigungskonzept enthalten 
sind, können entsprechend Satz 1 verrechnet wer
den." 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

d) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und es werden die 
Wörter "Absatz 3" gestrichen." 

4. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 7 und wie folgt 
geändert: 

a) Die Angabe "und 2" wird durch die Angabe 
"bis 4" ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

"Im Fall von § 47 Absatz 2 Satz 3 des Landeswas
sergesetzes gibt die unbeanstandete Anzeige die 
Verhältnisse am 31. Dezember des Kalenderjahres 
wieder." 

Artikel 2 
Änderung des Landeswassergesetzes 

§ 47 Absatz 2 des Landeswassergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW. 
S. 926) das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 
(GV NRW. S. 559) neu gefasst worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Satz 3 werden nach dem Wort "Behörde" die Wör
ter "unverzüglich, spätestens zum 31. März des Folge
jahres" eingefügt. 

2. In Satz 4 wird die Angabe "Satz 1" durch die Wörter 
"den Sätzen 1 und 2" ersetzt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 2. Juli 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Las c h e t 
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Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m per 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k war t 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r ren b ach 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

U rsula H ein e n - E s s e r 

GV NRW. 2019 S. 341 

Sechstes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das 
Land Nordrhein -Westfalen 

Vom 2. Juli 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Sechstes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 

Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozial
gesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. 
Dezember 2004 (GV NRW. S. 821), das zuletzt durch Ge
setz vom 21. November 2017 (GV NRW. S. 858) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 6b des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 
wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 werden jeweils nach den Wörtern "Buch
stabe a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch" und 
"Buchstabe b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch" 
die Wörter "in der am 7. Dezember 2016 geltenden 
Fassung" eingefügt. 

2. In Absatz 2 Satz 1 und in Absatz 3 Satz 2 werden je
weils nach dem Wort "Sozialgesetzbuch" die Wörter 
"in der am 7. Dezember 2016 geltenden Fassung" ein
gefügt. 

3. Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Die nach den Absätzen 2 und 3 festgelegten kom
munalspezifischen Anteile gelten für die Weiterleitung 
der Bundesbeteiligung im Jahr 2019 vorläufig. Nach 
der rückwirkenden Anpassung des landesspezifischen 
Werts nach § 46 Absatz 10 Satz 1 Nummer 2 Buch
stabe c des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der 
am 21. Dezember 2018 geltenden Fassung legt das zu
ständige Ministerium für die Weiterleitung der sich 
endgültig für das Jahr 2019 für Nordrhein-Westfalen 
ergebenden Bundesbeteiligung rückwirkend zum 1. 
Januar 2019 endgültige kommunalspezifische Anteile 
fest. Absatz 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend." 

4. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 
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Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 2. Juli 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Dr. Joachim S t a m p 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m per 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Lau man n 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina S c h a r ren bach 

Gv. NRW. 2019 S. 342 
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